
Satzungsänderungsantrag 

Datum 21.05.2021 

Themenberich Satzung Allgemeines 

Paragraf §29 - Verbindlichkeit dieser Satzung

Antragsteller 

Mitgliedsnummer 

Kontakt 

Gegenstand / Thema Ergänzung §29, Absatz 3 

abstimmungsfähiger 
Wortlaut  

Ich bitte um die Ergänzung der WiR-Prinzip-Satzung im Absatz (3). 

Begründung 
Das WiR-Prinzip ist ein wichtiger Bestandteil für die Umsetzung der 
Säule Schwarmintelligenz und Machtbegrenzung und sollte somit 
ein Teil unserer Satzung sein. 

Satzungsvergleich 

ALT NEU 

§ 29 Verbindlichkeit dieser Satzung

(1) Diese Bundessatzung gilt sinngemäß für

alle Gliederungen der Partei. Ihre Satzungen

müssen mit den grundsätzlichen Regelungen

dieser Satzung übereinstimmen.

(2) Entgegenstehende Bestimmungen oder

Satzungen von Untergliederungen werden

durch die Bundessatzung aufgehoben.

(3) Die Geschäftsordnung, die Finanzordnung

und die Bundesschiedsordnung sind

Bestandteile der Bundessatzung.

§ 29 Verbindlichkeit dieser Satzung

(1) Diese Bundessatzung gilt sinngemäß für

alle Gliederungen der Partei. Ihre Satzungen

müssen mit den grundsätzlichen Regelungen

dieser Satzung übereinstimmen.

(2) Entgegenstehende Bestimmungen oder

Satzungen von Untergliederungen werden

durch die Bundessatzung aufgehoben.

(3) Die Geschäftsordnung, die

Finanzordnung, die WiR-Prinzip-Satzung und

die Bundesschiedsordnung sind Bestandteile

der Bundessatzung.
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Hinweise: 
- Möglichst nur ein Paragraf pro Antrag
- kurze prägnante Begründung?
- Satzungsänderung hervorgehoben?


